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NemiMilgs - Klatt
der

Hroßherzoglichen Oeneraldirektion der Staatseisenöahnen.
Karlsruhe , den 15 . März 1900 .

Inhalt .
Allgemeine Verfügungen : ! Sonstige Bekanntmachungen :

Nr . 30063 . Das Dienstuniformsreglement für die Be - !

amten der Großh . Staatseisenbahnverwaltung . j

Aügemeine Verfügungen .
Nr. 30063.

Pas Dirnstnniformsrrglemknt für dir Kramten der Großh . Staalseisrubahnverwaltuilg brtrrssend.

Nachstehende , im Gesetzes- und Verordnungsblatt erschienene Bekanntmachung wird hiemit
den Beamten und Dienststellen der diesseitigen Verwaltung mit dem Anfügen zur Kenntniß

gebracht, daß wegen des Vollzugs besondere Verfügung ergehen wird .
Die Großh . Bahnbauinspektoren und Stationsämter werden beauftragt , den unterstellten

Wärtern von der Bekanntmachung ebenfalls Kenntniß zu geben .

Ferner wurde mit Allerhöchster Staatsministerial-Entschließung <l . <1 . Karlsruhe, den 2 . März

1900 Nr. 176 genehmigt, den Kanzlei- und Kassendienern der Eisenbahnverwaltung zu gestatten ,
bei Dienstverrichtungen innerhalb der Dienstgebäude an Stelle des vorgeschriebenen Dienst-

unisormrockes eine Joppe aus dunkelblauem Tuch mit Stehkragen , an dessen beiden Seiten ein

geflügeltes Rad aus Silberblech angebracht ist, und einer Reihe von 6 Hornknöpfen nach Muster

zu tragen . Wegen des Vollzugs ergeht gleichfalls besondere Verfügung .

Im Verordnungsblatt Nr . 30 von 1876 und Nr . 27 von 1878 ist hievon entsprechende

Vormerkung zu machen .

Karlsruhe, den 10 . März 1900.

Hroßherzogkiche Henerakdirektion der Staatseissnöahrren .

ZV . Gifenlohr .
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Bet an ntmachn n g.
Aas DienkuniftrmsreSlkMlit für Lii Kealttte» dkk Kroßh . StaatskisrildahnvknMtuug betreffen-.

Seine Königliche Hoheit dör Großherzog haben mit Allerhöchster Staats -

ministerial -Entschließung ä .ä . Karlsruhe , den 2 . März d. I . Nr . 176 gnädigst zu bestimmen geruht ,
daß für die Bahn - und Weichenwärter der Staatseisenbahnvtrwaltung ab Stelle der bisherigen
Dienstkleidung (O .Z . 19 der Anlage zum Dienstuniformsreglement für die Beamten der Großh .
Badischen Staatseisenbahnen , Gesetzes- und Verordnungsblatt Nr . X von 1876 ) die in der
Anlage beschriebene Dienstkleidung eingeführt wird .

Karlsruhe , den 6 . März 1900 .

8roßh . Ministerium -es 8roßh . Hauses «us -er tusmiirtiM Augelegeaheite« .
(gez.) von ZZrauer .



Dritte Anlage

zum

Dienst - Uniforms - tleglement

fi'tr

Beamte der Großherzoglich Badischen Staatseisenbahnen

vom 22 . Februar 1876 , Gesetzes - und Verordnungs -Blatt Nr . X .

Bestimmungen über bie Dienstkleidung der Bahn - und Weichenwärter (Ordnungszahl 19 der Anlage
zu »biger Bekanntmachung ).
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